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Keine Einbeziehung der UV-Beiträge in die Zuschüsse der              
Bundesanstalt für Arbeit - BSG-Urteil vom 12.12.1991 -               
7 RAr 26/90 
 
Keine Einbeziehung der UV-Beiträge (§ 723 Abs. 1 RVO, § 14 SGB       
IV) in die Zuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit(BA) nach §§ 94     
Abs. 1, 95 Abs. 3 AFG; § 16 Abs. 2 ABM-Anordnung;                    
hier: BSG-Urteil vom 12.12.1991 - 7 RAr 26/90 - (Bestätigung des     
      Urteils des LSG für das Land Nordrhein-Westfalen vom           
      27.11.1989 - L 12 Ar 84/88 - vgl. HV-INFO 1990,                
      S. 0577-0587)                                                  
Das BSG hat mit Urteil vom 12.12.1991 - 7 RAr 26/90 - folgendes      
entschieden:                                                         
Leitsatz:                                                            
Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, die der            
Arbeitgeber für Beschäftigte in einer anerkannten allgemeinen        
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu entrichten hat, sind weder            
gesetzlich noch nach Anordnungsrecht in die Förderung durch          
Zuschüsse einbezogen.                                                
 

 

 


